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Ergebnisüberblick 
 
Im Auftrag der Lorica Windpark Bördeland GmbH & Co. KG aus Bördeland wurde der Standort auf den Flä-
chen der Gemeinde Bördeland für insgesamt 11 VESTAS-Windenergieanlagen vom Typ V172-7.2 MW und 
V162-6.2 MW schalltechnisch untersucht.  
 
Die vorliegende Schallimmissionsprognose wurde auf Grundlage der LAI-Hinweise mit Stand vom 30.06.2016 
erstellt. Kernstück in den LAI-Hinweisen ist die Verwendung des so genannten „Interimsverfahrens“, welches 
den Wegfall der Bodendämpfung, den Wegfall der meteorologischen Dämpfung Cmet sowie die Berücksichti-
gung von frequenzselektiven Schalleingangsdaten vorsieht. Diese Vorgaben sind in dieser Prognose berück-
sichtigt worden. 
 
Die neuen Windkraftanlagen vom Typ VESTAS V-172-7.2 MW und V162-6.2 MW werden mit unterschiedli-
chen Betriebsmodi und Schallleistungspegeln frequenzselektiv, zzgl. eines verringerten Aufschlags für den 
oberen Vertrauensbereich gemäß LAI-Hinweisen von 2,1 dB(A) berücksichtigt. Diese Verringerung des oberen 
Vertrauensbereichs ergibt sich, da die LAI-Hinweise die Prognoseunsicherheit von 1,5 dB(A) auf 1,0 dB(A) 
gesenkt haben. 
 
Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die verschiedenen Anlagentypen und Nabenhöhen sowie 
die verwendeten Modi und Schallleistungspegel:  
 

WEA- 
Bezeichnung 

WKA-Typ Nabenhöhe Betriebsmodus Schallleistungspegel, A-
bewertet + OVB 

L01 V172-7.2 MW 175 m PO7200 106,9 + 2,1 dB(A) 
L02 V172-7.2 MW 175 m PO7200 106,9 + 2,1 dB(A) 
L03 V172-7.2 MW 164 m PO7200 106,9 + 2,1 dB(A) 
L04 V172-7.2 MW 164 m SO1 105,0+2,1 dB(A) 
L05 V172-7.2 MW 164 m PO7200 106,9 + 2,1 dB(A) 
L06 V172-7.2 MW 164 m SO1 105,0+2,1 dB(A) 
L07 V172-7.2 MW 164 m SO1 105,0+2,1 dB(A) 
L08 V172-7.2 MW 164 m PO7200 106,9 + 2,1 dB(A) 
L09 V162-6.2 MW 169 m PO6000 104,3 + 2,1 dB(A) 
L10 V162-6.2 MW 169 m PO6000 104,3 + 2,1 dB(A) 
L11 V172-7.2 MW 175 m PO7200 106,9 + 2,1 dB(A) 

 
Zusätzlich werden in dieser Prognose weitere bestehende und geplante Windkraftanlagen berücksichtigt. Die 
Daten und Koordinaten aller berücksichtigten Anlagen sind dem Kapitel „Projektinhalte“, zu entnehmen.  
 
Bei der vorliegenden Schallimmissionsprognose ist bei einer Windgeschwindigkeit von 10 m/s in 10 m Höhe, 
bzw. bei 95 % der Nennleistung an den maßgeblichen Immissionspunkten (Richtwert in Klammern) gemäß 
detaillierter Beurteilung im Kapitel „Gesamtbelastung im Einwirkbereich der Neuen“ unter Berücksichtigung der 
Anlagen, die an diesen Immissionspunkten auch im erweiterten Einwirkbereich sind: 
 

- IP 06a (W) Hs. GM „Hamsterweg 14, Biere“ (43 dB(A)) ein max. Beurteilungspegel von 42,9 dB(A), 
- IP 17 „Welslebener Str. 1A, Welsleben“ (45 dB(A)) ein max. Beurteilungspegel von 44,5 dB(A) 

 
bei einer Aufpunkthöhe von 5 m, zu erwarten. 
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Die oben genannten Ergebnisse sowie auch alle anderen gelten unter Berücksichtigung der TA-Lärm 6.7 „Ge-
mengelage“ als eingehalten. 
 
Alle Angaben beziehen sich auf die Nachtstunden von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr. 
 
Folgt man den vorangegangenen Festsetzungen und nachfolgenden detaillierten Ausführungen, so bestehen 
gegen die Errichtung der insgesamt 11 VESTAS-Windenergieanlagen, im Falle einer Beurteilung nach der TA-
Lärm keine Bedenken. 
 
 
Paderborn, 21.09.2023 
 
 
reko GmbH & Co. KG       reko GmbH & Co. KG 
 
 
 
Reinhard Korfmacher       i. A. Martina Schöttler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitglied im Arbeitskreis Geräusche Windenergieanlagen 
 

Veröffentlichung und Vervielfältigung an Dritte ist unter Angabe des Zwecks nur mit schriftlichem Einverständnis der reko GmbH & 
Co. KG gestattet. Weitergabe an Genehmigungsbehörden sowie an die finanzierenden Banken ist zulässig. 
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Aufgabenbeschreibung 
 
Der Auftraggeber, die Lorica Windpark Bördeland GmbH & Co. KG aus Bördeland, plant auf den Flächen des 
Salzlandkreises, auf dem Gebiet der Gemeinde Bördeland, in Sachsen-Anhalt, insgesamt 11 VESTAS-Wind-
energieanlagen. Gemarkung, Flur- und Flurstücksnummern der geplanten Anlagen entnehmen Sie bitte den 
weiteren Verfahrensunterlagen. 
 
Die geplanten Windenergieanlagen sind vom Hersteller VESTAS. Die WEA L01 – L08 sowie L11 sind vom 
Typ V172-7.2 MW mit einem Rotordurchmesser von 172 Metern und einer Nabenhöhe von 175 Metern (L01, 
L02 & L11) bzw. 164 Metern (L02 – L08). Die Nennleistung dieses Typs liegt bei 7.200 kW.  
 
Die WEA L09 und L10 sind vom Typ V162-6.2 MW mit einem Rotordurchmesser von 162 Metern und einer 
Nabenhöhe von 169 Metern. Die Nennleistung dieses Typs liegt bei 6.200 kW.  
 
Die vorliegende Schallimmissionsprognose wurde auf Grundlage der LAI-Hinweise mit Stand vom 30.06.2016 
erstellt. Kernstück in den LAI-Hinweisen ist die Verwendung des so genannten „Interimsverfahrens“ für hoch-
liegende Schallquellen, welches den Wegfall der Bodendämpfung, den Wegfall der meteorologischen Dämp-
fung Cmet sowie die Berücksichtigung von frequenzselektiven Schalleingangsdaten vorsieht. Diese Vorgaben 
sind in dieser Prognose berücksichtigt worden. 
 
Die Koordinaten der neu geplanten Windkraftanlagen im UTM ETRS Koordinatensystem wurden einer Tabelle 
des Auftraggebers, die uns am 29.08.2023 per Mail zur Verfügung gestellt worden ist, entnommen.  
 
Zusätzlich werden in dieser Schallimmissionsprognose weitere Windkraftanlagen in der Umgebung zu den ge-
planten Anlagen berücksichtigt Die Angaben zu den Vorbelastungsanlagen sind uns vom Salzlandkreis, Herrn 
Föller, per Excel-Tabelle vom 05.06.2023 übermittelt worden.  
 
Der Standort liegt im Salzlandkreis, in Sachsen-Anhalt. 
 
Es sollen die Wohngebäude, die sich in der näheren Umgebung zu den Windkraftanlagen befinden, auf die zu 
erwartende Belastung durch die Geräuschimmission hin untersucht werden. 
 
Dabei handelt es sich im Detail um die fortlaufend nummerierten Immissionspunkte IP 01 (W) Fl. bis IP 14a 
(W) Hs. GM, die im Lageplan genau festgelegt und in dem Kapitel Projektinhalte mit Koordinaten im UTM 
ETRS 89 System der Zone 32 beschrieben worden sind. 
 
Bei den Immissionspunkten, die in der Bezeichnung kein „WA“ „(W)“ oder „WR“ enthalten, handelt es sich um 
Wohnhäuser, die teilweise land- bzw. forstwirtschaftlichen Betrieben angegliedert sind und im Außenbereich 
liegen und somit zu Dorf- Kern- oder Mischgebieten nach der Bau-NVO gehören. Sie unterliegen somit dem 
nächtlichen Richtwert von 45 dB(A). 
 
Im Fall der Immissionspunkte die in ihrer Bezeichnung ein „WA“ oder „(W)“ enthalten, wurde durch Recher-
chen entsprechender Bebauungspläne bzw. des Flächennutzungsplans festgelegt, dass es sich hierbei um 
allgemeine Wohngebiete WA, bzw. Wohnbauflächen (W) gemäß FNP handelt. Der nächtliche Richtwert liegt 
hier bei 40 dB(A). 
 
Im Fall der Immissionspunkte die ein „WR“ in ihrer Bezeichnung haben, handelt es sich um reine Wohnge-
biete, welche ebenfalls durch Recherchen der entsprechenden B-Pläne eruiert wurden. Der nächtliche Richt-
wert liegt hier bei 35 dB(A). 
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Da sich alle hier berücksichtigten Immissionspunkte in Randlagen entsprechender Wohnbauflächen (W), WA 
oder WR, angrenzend an den Außenbereich, befinden, haben wir alle Immissionspunkte gemäß TA-Lärm 6.7 
als Gemengelage eingestuft. Das bedeutet, dass zwischen den aneinandergrenzenden Gebietscharakteristika 
interpoliert wurde, die Richtwerte der Immissionspunkte wurden mit dem Zwischenwert von 43 dB(A) ange-
setzt.  
 
Diese Vorgehensweise wurde von uns mit dem Salzlandkreis, Herrn Föller, telefonisch am 26.05.2023 abge-
stimmt und von ihm per Mail vom 22.06.2023 bestätigt.  
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist eine Schallimmissionsprognose für Emissionen aus dem Betrieb 
von Windenergieanlagen nach der Richtlinie DIN ISO 9613-2 erforderlich. 
 
Die Beurteilung der Immissionswerte erfolgt nach der Technischen Anleitung Lärm (TA-Lärm Fassung v. 
26.08.98, in Kraft getreten am 01.11.99). 
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Projektinhalte 
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Eingangsparameter 
 
Für jeden Immissionspunkt wurde der Schalldruckpegel bei einer Aufpunkthöhe von 5 Metern ermittelt. Dies 
entspricht in der Regel der Höhe der ersten Etage. Kann hier bereits der erforderliche Richtwert eingehalten 
werden, so reduziert sich der Wert bei einer geringeren Aufpunkthöhe z.B. im Erdgeschoss. 
 
Nachfolgend sind die Schalldaten nur der neuen Windkraftanlagen aufgeführt. 
 
     LW, 6  m/sec  LW, 8  m/sec  LW, max 

     inkl. KT u. KI  inkl. KT u. KI  inkl. KT u. KI 
 
 
VESTAS V172-7.2 MW, PO7200 
Herstellerdatenblatt  
Nr. Nr. 0124-6701.V01         106,9 dB(A) 
 
VESTAS V172-7.2 MW, SO1 
Herstellerdatenblatt  
Nr. Nr. 0124-6701.V01         105,0 dB(A) 
 
VESTAS V162-6.2 MW, PO6000 
Herstellerdatenblatt  
Nr. 0079-9518.V09         104,3 dB(A) 
 
 
In der Ausgabe der „Technischen Richtlinien zur Bestimmung des Schalleistungspegels (Juli 2005, Revision 
16)“ (Herausgeber: Fördergesellschaft Windenergie e.V., Brunsbüttel) wird gefordert, dass der Schallleistungs-
pegel für einen Windenergieanlagentyp im Intervall zwischen 6 m/s und 10 m/s in 10 m Höhe zu bestimmen 
und anzugeben ist. 
 
Als maximale Windgeschwindigkeit ist hierbei diejenige zu wählen, bei der 95 % der Nennleistung erreicht 
werden (z.B. 9,7 m/s anstelle von 10 m/s). 
 
Diese Richtlinie floss auch in die Empfehlungen „Schallimmissionsschutz im Genehmigungsverfahren von 
Windenergieanlagen“ des Arbeitskreises „Geräusche von Windenergieanlagen“ ein, nach der für ältere Wind-
energieanlagen, für die keine Messung des Schallleistungsspektrums bis zur Nennleistung vorliegt, ein Sicher-
heitszuschlag von 3 dB auf den vermessenen Wert bei 8 m/s in 10 m Höhe zu berechnen ist. 
 
Die neu geplanten VESTAS V172/7.2 MW auf 175 und 164 m Nabenhöhe werden im Falle der L01, L02, L03, 
L05, L08 und L11 im Volllastbetriebsmodus PO7200 mit dem Maximalwert von 106,9 dB(A), zuzüglich eines 
Zuschlags für den oberen Vertrauensbereich von 2,1 dB(A) gemäß Interimsverfahren, mit 109,0 dB(A) fre-
quenzselektiv berücksichtigt.  
 
Im Fall der L04, L06 und L07 werden die geplanten VESTAS V172/7.2 MW auf 164m Nabenhöhe im Betriebs-
modus SO1 des Nachts mit dem Maximalwert von 105,0 dB(A), zuzüglich eines Zuschlags für den oberen Ver-
trauensbereich von 2,1 dB(A) gemäß Interimsverfahren, mit 107,0 dB(A) frequenzselektiv berücksichtigt. 
 
Die neu geplanten VESTAS V162/6.2 MW auf 169m Nabenhöhe (L09 + L10) werden im Betriebsmodus 
PO6000 des Nachts mit dem Maximalwert von 104,3 dB(A), zuzüglich eines Zuschlags für den oberen Ver-
trauensbereich 2,1 dB(A), gemäß Interimsverfahren mit 106,4 dB(A) frequenzselektiv berücksichtigt. 
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Die hervorgehobenen Gesamtpegel auf der vorangegangenen Seite finden in dieser Prognose Berücksichti-
gung. 
 
Die für die Berechnungen verwendeten Oktavbanddaten der neu geplanten WEA entnehmen Sie bitte den 
nachfolgenden Grafiken.  
 

 
Oktavspektrum VESTAS V172/7.2 MW, Mode PO7200 zzgl. 2,1 dB(A) OVB 

 
 

 
Oktavspektrum VESTAS V172/7.2 MW, Mode SO1 zzgl. 2,1 dB(A) OVB 

 
 

 
Oktavspektrum VESTAS V162/6.2 MW, Mode PO6000 zzgl. 2,1 dB(A) OVB 

 
 
Die vorangegangen dargestellten Spektren entsprechen denen des Herstellers, welche wir im Anhang darge-
stellt haben, zuzüglich des oberen Vertrauensbereichs von 2,1 dB(A) pro Oktav. 
 
Die verwendeten Oktavbanddaten der Vorbelastungsanlagen können dem Anhang „Annahmen für die Schall-
berechnung“ entnommen werden.  
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Berechnungsvoraussetzungen 
 
Gemäß TA Lärm vom 26.08.98 (in Kraft getreten 01.11.98) sind für genehmigungspflichtige Anlagen nach 
dem BImSchG Schallausbreitungsberechnungen gemäß DIN ISO 9613-2 durchzuführen, um eine Prognose 
über die Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach Nr.6.1 der TA Lärm abgeben zu können. 
 
Am 16.11.2017 hat die Umweltministerkonferenz die neuen LAI-Hinweise mit Stand 30.06.2016 zur Kenntnis 
genommen. Am 31.01.2018 hat das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitali-
sierung des Landes Schleswig-Holstein die Genehmigungsbehörden gebeten, die Hinweise als Erkenntnis-
quelle anzuwenden. 
 
Diese Berechnungsvorschrift wurde in der vorliegenden Untersuchung für alle Windenergieanlagen ange-
wandt. Dabei wurden folgende Parameter für die Dämpfungsberechnung angesetzt: 
 
Bei schalltechnischen Vermessungen von Windenergieanlagen durch § 26 / 28 BImSchG akkreditierte Messin-
stitute werden der A-bewertete Schallleistungspegel und auch die oktavbandbezogenen, also die frequenzse-
lektiven Werte, ermittelt. In dieser Prognose werden für alle Windenergieanlagen die frequenzselektiven Werte 
zu Grunde gelegt. 
 
Es werden Dämpfungswerte bei einer Bandmittenfrequenz von 500 Hz und den für diese Frequenz günstigs-
ten meteorologischen Schallausbreitungsbedingungen bei einer Temperatur von 10 und einer relativen Luft-
feuchtigkeit von 70% angenommen. Der Luftdämpfungskoeffizient beträgt somit 1,9 dB/km (lt. Tabelle 2 DIN 
ISO 9613-2). 
 
Für die Berechnung der Bodendämpfung wird, gemäß LAI-Hinweisen Stand 30.06.2016, bzw. bezüglich des 
Interimsverfahrens, auf die Bodendämpfung komplett verzichtet.  
 
Hierbei ist 
hs: Nabenhöhe der Windenergieanlage 
hr: Höhe des Aufpunktes (5 m) 
 
Dämpfung durch Abschirmung bzw. weiterer verschiedener Ursachen (Bewuchs, Bebauung etc.) bleibt unbe-
rücksichtigt. 
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Der Cmet wird lt. DIN ISO 9613-2 wie folgt bestimmt: 
 

   rsp
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CC 
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hs die Höhe der Quelle, in Metern 
hr die Höhe des Aufpunktes, in Metern 
dp der Abstand zwischen Quelle und Aufpunkt, projiziert auf die horizontale Bodenebene, in Metern 
C0 ein Standortfaktor, in Dezibel, der von den örtlichen Wetterstatistiken für Windgeschwindigkeit 

und –Richtung sowie Temperaturgradienten abhängt 
 
C0 wurde in dieser Untersuchung mit 0,0 dB angesetzt.  
 
Die Immissionspunkte in dieser Untersuchung sind z. T. als Flächen angelegt worden. Das gilt für einzelne 
Häuser als IP, als auch für Wohngebiete. Dadurch kann die Ausbreitungsberechnung immer den lautesten 
Wert innerhalb der Fläche ermitteln, auch wenn z. B. die Zusatzbelastung und die Vorbelastung von unter-
schiedlichen Seiten auf die Immissionspunkte einwirken. Dadurch ist aber auch bedingt, dass es durchaus vor-
kommen kann, dass für die jeweilige Berechnung für ein und denselben Immissionspunkt unterschiedliche Ko-
ordinaten ausgewiesen werden. Im Kapitel „Projektinhalte“ ist jeweils der Mittelpunkt der entsprechenden Flä-
che ausgewiesen. 
 
Die Lage der Immissionspunkte wurde anhand der Open Street Map festgelegt. Die Orographie des Geländes 
wurde in Form eines digitalen Höhenmodells berücksichtigt. 
 

Bei den Immissionspunkten, die wir als Flächen mit „Fl.“ bezeichnet haben, handelt es sich um die Außenkan-
ten der ausgewiesenen Wohnbauflächen gemäß Bebauungs- oder Flächennutzungsplan. Die Immissions-
punkte, die wir in der Beschreibung mit „Hs.“ gekennzeichnet haben, sind die maßgeblichen Wohnhäuser in-
nerhalb der jeweiligen Wohnbaufläche, die wir mit der konkreten Adresse beschrieben haben.  
 
Nachfolgend haben wir ein Beispiel eingefügt, wie auf der Grundlage von Bebauungs- oder Flächennutzungs-
plänen die Immissionspunkte festgelegt und zum Teil nach TA-Lärm 6.7 Gemengelage eingestuft wurden: 
 

 
Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Bördeland, Ortsteil Biere   
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Ausschnitt aus der EMD Open Street Map mit IP 05 (W) Fl. GM und IP 06 (W) Fl. GM (Grenzen Wohnbaufläche gem. FNP) 
sowie IP 05a (W) Hs. GM und IP 06a (W) Hs. GM (Häuser innerhalb der Wohnbauflläche) 

 
In dem oben dargestellten Kartenausschnitt ist die Außenkante der ausgewiesenen Wohnbaufläche als  
„IP 05 (W) Fl. GM“ und „IP 06 (W) Fl. GM“ dargestellt. Dabei handelt es sich um die Außengrenzen der Wohn-
bauflächen gemäß Flächennutzungsplan der Gemeinde Bördeland. Da die Immissionspunkte „IP 05 (W) Fl. 
GM“ und „IP 06 (W) Fl. GM“ keine Wohnhäuser darstellen, werden diese IPs, wie auch alle sonstigen IPs mit 
der Zusatzbezeichnung „Fl.“, die die Außengrenzen von Wohnbauflächen darstellen, in den nachfolgenden 
Berechnungen nicht bewertet.  
 
Die angenommenen relevanten Immissionspunkte sind immer die ersten bzw. nächstgelegenen Häuser zu 
den neuen Anlagen innerhalb der Fläche. Aufgrund des direkten Angrenzens dieser Wohnbaufläche (W) an 
den Außenbereich haben wir die Wohnhäuser innerhalb der Fläche gemäß TA-Lärm 6.7 als Gemengelage 
eingestuft, wie nachfolgend beschrieben: 
 
Die dunkelrot dargestellten Immissionspunkte „IP 05a (W) Hs. GM Ernst-Thälmann-Str. 20b“ und „IP 06a (W) 
Hs. GM Hamsterweg 14“ sind die nächstgelegenen Wohnhäuser zur geplanten Anlage und befinden sich je-
weils in der 1. Reihe des reinen Wohngebietes, angrenzend zum Außenbereich. Diese Immissionspunkte ha-
ben wir mit dem Gemengelagenrichtwert von 43,0 dB(A) eingestuft (Zwischenwert zwischen 45 dB(A) für den 
Außenbereich und 40 dB(A) für die Wohnbaufläche gem. FNP).  
 
Ebenso sind wir bei allen weiteren Immissionspunkten vorgegangen, die in ihrer Bezeichnung das Kürzel „GM“ 
beinhalten. Diese Vorgehensweise wurde mit Herrn Föller vom Salzlandkreis telefonisch am 26.05.2023 abge-
stimmt und per Mail vom 22.06.2023 von ihm bestätigt.  
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Immissionsrichtwerte gemäß TA-Lärm 
 
Die Beurteilung der nach den Berechnungsvorschriften der Richtlinie DIN ISO 9613-2 errechneten Schallpe-
geln an den Immissionspunkten, erfolgt nach den Immissionsrichtwerten, die in der TA-Lärm festgelegt sind. 
 
In der TA-Lärm (Abschnitt 6.1, Immissionsrichtwerte) heißt es: 
 
„Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden 
 
 
a) in Industriegebieten      70 dB(A) 
 
b) in Gewerbegebieten    tags  65 dB(A) 
       nachts  50 dB(A) 
 
c) in urbanen Gebieten    tags  63 dB(A) 
       nachts  45 dB(A) 
 
d) in Kerngebieten, Dorfgebieten   tags  60 dB(A) 
 und Mischgebieten    nachts  45 dB(A) 
 
e) in allgemeinen Wohngebieten   tags  55 dB(A) 
 und Kleinsiedlungen    nachts  40 dB(A) 
 
f) in reinen Wohngebieten    tags  50 dB(A) 
       nachts  35 dB(A) 
 
g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser  tags  45 dB(A) 
 und Pflegeanstalten    nachts  35 dB(A) 
 
 
...........“. 
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Schalldruckpegel und Wirkung 
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Zusatzbelastung/Einwirkbereich  
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Der Einwirkbereich einer Anlage definiert sich gemäß TA-Lärm 2.2 wie folgt; 
 
2.2 Einwirkungsbereich einer Anlage 
 
Einwirkungsbereich einer Anlage sind die Flächen, in denen die von der Anlage ausgehenden Geräusche 
 

a) einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem für diese Fläche maß-
gebenden Immissionsrichtwert liegt, oder 

b) …………….. 
 
Gemäß der TA-Lärm Normenzitate in der inhaltlichen Zusammenfassung der „Ergebnisniederschrift TA 
Lärm“ sind außerhalb des Einwirkungsbereichs keine Prüfungen erforderlich. 
 
Dementsprechend sind nachfolgend die Einwirkbereiche für Dorf-, Kern- und Mischgebiete mit 35 dB(A) 
in Grün dargestellt und die Einwirkbereiche für allgemeine bzw. reine Wohngebiete, die als Gemengelage 
mit einem Richtwert eingestuft worden sind, mit 33 dB(A) in Rot. 
 
Liegen Immissionspunkte gemäß Dorf- Kern- und Mischgebiet außerhalb der grünen ISO-Linie und Im-
missionspunkte gemäß allgemeinem/reinem Wohngebiet (Gemengelage) außerhalb der roten ISO-Linie, 
brauchen diese nicht berücksichtigt werden.   
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Karte ISO-Linien Zusatzbelastung/Einwirkbereich  
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Gemäß vorangegangener Einwirkbereichsuntersuchung befinden sich nachfolgende Immissionspunkte im 
Einwirkbereich der neu geplanten Windenergieanlagen.  
 
Hierbei handelt es sich um Aufpunkte, an denen die neuen hier untersuchten Anlagen nach dem 
Interimsverfahren bzw. nach den LAI-Hinweisen einen höheren Pegel verursachen als 10 dB(A) unter 
Richtwert, also einen Pegel über 33 dB(A) für Immissionspunkte in reinen oder allgemeinen Wohngebieten, 
die als Gemengelage eingestuft worden sind und über 35 dB(A) für Dorf- Kern- & Mischgebiete. 
 
Demzufolge befinden sich folgende Immissionspunkte im Einwirkbereich der neu geplanten 
Windenergieanlagen und werden somit im Verlauf der weiteren Untersuchungen berücksichtigt:  
 
IP 01 (W) Fl. GM – IP 06a (W) Hs. GM, IP 15 (W) Fl. GM & IP 15a (W) Hs. GM, IP 16 (W) Fl., IP 17 
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Vorbelastung im Einwirkbereich der Neuen 
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Gesamtbelastung im Einwirkbereich der Neuen  
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Die Ermittlung der Gesamtbelastung zeigt, dass die Richtwerte an den Immissionspunkten IP IP 04a (W) Hs. 
GM, IP 15a (W) Hs. GM, IP 16 (W) Fl. GM (geplante Wohnbaufläche) und IP 17 unter Berücksichtigung der 
TA-Lärm 6.7 „Gemengelage“ eingehalten werden können.  
 
Bei den Immissionspunkten, die mit „Fl.“ bezeichnet sind, handelt es sich, wie bereits beschrieben, um die Au-
ßengrenzen der Wohnbauflächen, daher werden diese IPs nicht bewertet.  
 
Die Immissionspunkte IP 01a (W) Hs. GM, IP 02a (W) Hs. GM, IP 05a (W) Hs. GM und IP 06a (W) Hs. GM 
sind unter Berücksichtigung der TA-Lärm 6.7 und der Rundungsgrundsätze der DIN 1333 oberhalb der Richt-
werte belastet.  
 
Dies ist aber bedingt durch die Tatsache, dass wir alle physikalisch einwirkenden Anlagen berücksichtigt ha-
ben, obwohl die TA-Lärm selbst außerhalb des normalen Einwirkungsbereichs (10 dB(A) unter Richtwert) 
keine Prüfungen erforderlich macht. 
 
Wir werden nachfolgend aufzeigen, dass unter Berücksichtigung nur der Anlagen die an dem jeweiligen Im-
missionspunkt wiederum selbst im erweiterten Einwirkbereich (15 dB(A) unter Gemengelage-Richtwert) liegen, 
der Richtwert wieder eingehalten wird. 
 
Die Berücksichtigung des erweiterten Einwirkbereichs bezieht sich auf die Sonderfallprüfung gemäß 
Windenergieerlass NRW. Dazu heißt es im Protokoll aus einer Sitzung vom 22.11.2005 im NRW MUNLV: 

Frage 10: Ziffer 5.1.1 Absatz 4 

Berücksichtigung von Anlagen außerhalb ihres Einwirkungsbereichs in dem Windenergie-Erlass wird ausge-
führt, dass im Einzelfall, wenn eine Vielzahl von Anlagen auf einen Immissionspunkt einwirken, im Rahmen 
einer Sonderfallprüfung auch Anlagen in der Prognose berücksichtigt werden müssen, die einzeln betrachtet 
den Immissionsrichtwert an bestimmten Aufpunkten um mehr als 10 dB(A) unterschreiten. Die Gesamtbelas-
tung durch alle Anlagen darf nicht zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte um mehr als 1 dB(A) füh-
ren. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wo die Schwelle liegt, bei welcher die Zusatzbelastung auch 
unter Berücksichtigung der Vielzahl von Anlagen im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzu-
sehen ist. Kann ein "erweiterter Einwirkungsbereich" angegeben werden, außerhalb dessen Anlagen auch im 
Rahmen einer Sonderfallprüfung nicht berücksichtigt werden müssen? 

Antwort: 
 
Anlagen, welche den Immissionsrichtwert einzeln um mehr als 15 dB unterschreiten, brauchen auch im Rah-
men einer Sonderfallprüfung nicht berücksichtigt werden. Da bei einer Unterschreitung des Immissionsricht-
wertes von mehr als 15 dB im Regelfall davon ausgegangen werden kann, dass keine wahrnehmbaren zu-
sätzlichen schädlichen Umwelteinwirkungen erzeugt werden (3.2.1 Abs. 5 TA Lärm) …………………… 
 
Voran gegangene Erläuterungen beziehen sich zwar auf die nordrhein-westfälische Auslegung, die Handha-
bung korrespondiert aber mit der TA-Lärm 3.2.2 „Ergänzende Prüfung im Sonderfall“ hinsichtlich einer Vielzahl 
einwirkender Anlagen. Somit stellt diese Vorgehensweise einen sicheren Ansatz dar.  
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Nachfolgend werden wir aufzeigen, dass unter Berücksichtigung nur der Anlagen, die an den richtwertüber-
schrittenen Immissionspunkten im 15-dB(A)-Einwirkbereich liegen, der Richtwert wieder eingehalten wird. 
 
Dazu befinden sich im Anhang die detaillierten Teilpegel. Demnach sind folgende Anlagen als im erweiterten Ein-
wirkbereich der jeweiligen Immissionspunkte zu berücksichtigen: 
 

IP 01a (W) Hs. GM L01 – L11 
IP 02a (W) Hs. GM L01 – L11 
IP 05a (W) Hs. GM BI05, BI06, BI17 – BI20, BI28, BI29, L03, L05 – L10 
IP 06a (W) Hs. GM BI01, BI05, BI06, BI17 – BI20, BI27 – BI29, L02, L05, L07 – L10,  

 
Resultierend daraus werden für die Immissionspunkte IP 01a (W) Hs. GM, IP 02a (W) Hs. GM, IP 05a (W) Hs. 
GM und IP 06a (W) Hs. GM nur die jeweils aufgeführten Anlagen berücksichtigt, deren Teilpegel über  
28 dB(A), und die somit innerhalb des erweiterten Einwirkbereichs eines Immissionspunktes innerhalb einer 
Wohnbaufläche, die als Gemengelage mit einem Richtwert von 43 dB(A) eingestuft worden ist, liegen. 
 
Nachfolgend werden wir nur diese Anlagen in unsere weiteren Berechnungen einfließen lassen. 
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Gesamtbelastung im erw. Einwirkbereich des IP 01a (W) Hs. GM 
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Gesamtbelastung im erw. Einwirkbereich des IP 02a (W) Hs. GM 
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Gesamtbelastung im erw. Einwirkbereich des IP 05a (W) Hs. GM 
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Gesamtbelastung im erw. Einwirkbereich des IP 06a (W) Hs. GM 
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Gemäß vorangegangener Gesamtbelastungsberechnungen aller Anlagen, die an den Immissionspunkten 
IP 01a (W) Hs. GM, IP 02a (W) Hs. GM, IP 05a (W) Hs. GM und IP 06a (W) Hs. GM im erweiterten Einwirkbe-
reich sind, stellen sich folgende Beurteilungspegel ein: 
 
IP 01a (W) Hs. GM:  42,8 dB(A) 
IP 02a (W) Hs. GM:  42,5 dB(A) 
IP 05a (W) Hs. GM:  42,4 dB(A) 
IP 06a (W) Hs. GM:  42,9 dB(A)  
 
Auf Grundlage der TA-Lärm 6.7 „Gemengelage“, wonach die 4 hier untersuchten Immissionspunkte mit einem 
Richtwert von 43,0 dB(A) eingestuft worden sind, gelten die Beurteilungspegel als eingehalten.  
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Karte ISO Linien Schallausbreitung (nicht maßstabsgetreu) 
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Qualität der Prognose  
 
Die Definition des oberen Vertrauensbereiches bezieht sich unter anderem auch auf den Beitrag „Zum Nach-
weis der Einhaltung der Immissionswerte mittels Prognose“ vom 08.02.2001 des Landesumweltamtes NRW.  
 
Hierbei wird davon ausgegangen, dass bei einer Pegeldifferenz von 2,5 dB(A) für nicht dreifach vermessene 
Anlagen, der ermittelte Beurteilungspegel mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 10% unterhalb des Richtwer-
tes liegen wird. 
 
Gemäß dem oben zitierten Artikel und den Festsetzungen in den neuen LAI-Hinweisen mit Stand 30.02.2016, 
wird der obere Vertrauensbereich wird wie folgt bestimmt: 
 
Man ermittelt zunächst die Standardabweichung der gesamten Prognose mit der Formel: 
 

 2
Pr

22
ognPRges    

 
In der Formel werden folgende Parameter bestimmt.  
 
Einmal ist R die Vergleichsstandardabweichung, die in der Richtlinie ISO 3740 und ISO 3747 beschrieben 
wird. „Diese Vergleichsstandardabweichung ist die Standardabweichung der Messergebnisse, die bei Einhal-
tung der im Messverfahren festgelegten Messbedingungen bei Wiederholungsmessungen an derselben Ma-
schine bei exakt gleichen Betriebsbedingungen, jedoch bei Messungen in verschiedenen Labors und durch 
verschiedene Personen auftreten kann.“ Sie wird in verschiedene Genauigkeitsklassen eingeteilt und hier in 
Anlehnung an die LAI-Hinweise mit 0,5 dB(A) angesetzt. 
 
Des Weiteren gibt es in der Formel das  P.  P ist die Produktionsstandardabweichung und kennzeichnet die 
Streuung der Messwerte, die bei Wiederholungsmessungen an Maschinen gleicher Bauart und gleicher Serie 
aufgrund der innerhalb der Serie zulässigen Fertigungstoleranzen auftritt. Lt. LAI-Hinweisen soll für einfach 
vermessene Anlagen ein Ersatzwert von 1,2 dB(A) gewählt werden. 
 
Gemäß der LAI-Hinweise Stand 30.06.2016 heißt es zusätzlich; 
„Liegt eine Mehrfachvermessung des Anlagentyps in einer anderen als der beantragten Betriebsweise vor, 
kann die durch die Mehrfachvermessung dokumentierte Serienstreuung auch auf die beantragte Betriebs-
weise übertragen werden.“ 
Das bedeutet, dass z. B. für schallreduzierte Betriebsweisen für die nur eine Einfachvermessung, oder eine 
Herstellerangabe vorliegt, auch der geringere obere Vertrauensbereich der z. B. aus einer 3fach Vermessung 
des Volllastbetriebs stammt, verwendet werden darf. 
 
Das  Progn kennzeichnet die Standardabweichung des Prognoseverfahrens. Sie wird unter anderem in der  
DIN ISO 9613-2 angegeben. Auf Grund des vermeintlich besseren Prognosemodells des Interimsverfahrens 
wurde in den LAI-Hinweisen mit Stand 30.06.2016 die Unsicherheit des Prognosemodells von 1,5 auf 1,0 
dB(A) verringert. 
 

 
Auszug LAI-Hinweise Stand 30.06.2016  
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Werden nun alle drei Werte ermittelt, so kann daraus nach obiger Formel die Standardabweichung der gesam-
ten Prognose ermittelt werden. Mit diesem ermittelten Wert und der Standardnormalvariable z, bei einer Irr-
tumswahrscheinlichkeit von 10% beträgt z = 1,28, kann der obere Vertrauensbereich aus 
 

gesOVL  28,1  

 
berechnet werden. 
 
Der Immissionsrichtwert ist mit der gewählten Irrtumswahrscheinlichkeit von 10% in diesem Fall eingehalten, 
wenn der prognostizierte Wert, incl. des Aufschlags auf den Schallleistungspegel von 1,28 * 1,64 dB ≈ 2,1 dB, 
für einfach vermessene Anlagen, bzw. Herstellerangaben (je nach Dokumentation enthaltener Sicherheiten) 
den Richtwert nicht übersteigt. 
 
Der obere Vertrauensbereich für mehrfach vermessene Anlagen, bzw. deren Verwendung auch für andere 
Betriebsmodi, liegt gemäß LAI-Hinweisen Stand 30.06.2016 deutlich unterhalb des vorangegangen berechne-
ten Wertes von 2,1 dB(A). Dieser obere Vertrauensbereich kann bei mehrfach vermessenen Anlagen teilweise 
bis auf ca. 1,4 dB(A) sinken. 
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Abschlussbetrachtung 
 
Im Auftrag der Lorica Windpark Bördeland GmbH & Co. KG aus Bördeland wurde der Standort auf den Flä-
chen der Gemeinde Bördeland für insgesamt 11 VESTAS-Windenergieanlagen vom Typ V172-7.2 MW und 
V162-6.2 MW schalltechnisch untersucht.  
 
Die vorliegende Schallimmissionsprognose wurde auf Grundlage der LAI-Hinweise mit Stand vom 30.06.2016 
erstellt. Kernstück in den LAI-Hinweisen ist die Verwendung des so genannten „Interimsverfahrens“, welches 
den Wegfall der Bodendämpfung, den Wegfall der meteorologischen Dämpfung Cmet sowie die Berücksichti-
gung von frequenzselektiven Schalleingangsdaten vorsieht. Diese Vorgaben sind in dieser Prognose berück-
sichtigt worden. 
 
Die neuen Windkraftanlagen vom Typ VESTAS V-172-7.2 MW und V162-6.2 MW werden mit unterschiedli-
chen Betriebsmodi und Schallleistungspegeln frequenzselektiv, zzgl. eines verringerten Aufschlags für den 
oberen Vertrauensbereich gemäß LAI-Hinweisen von 2,1 dB(A) berücksichtigt. Diese Verringerung des oberen 
Vertrauensbereichs ergibt sich, da die LAI-Hinweise die Prognoseunsicherheit von 1,5 dB(A) auf 1,0 dB(A) 
gesenkt haben. 
 
Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die verschiedenen Anlagentypen und Nabenhöhen sowie 
die verwendeten Modi und Schallleistungspegel:  
 

WEA- 
Bezeichnung 

WKA-Typ Nabenhöhe Betriebsmodus Schallleistungspegel, A-
bewertet + OVB 

L01 V172-7.2 MW 175 m PO7200 106,9 + 2,1 dB(A) 
L02 V172-7.2 MW 175 m PO7200 106,9 + 2,1 dB(A) 
L03 V172-7.2 MW 164 m PO7200 106,9 + 2,1 dB(A) 
L04 V172-7.2 MW 164 m SO1 105,0+2,1 dB(A) 
L05 V172-7.2 MW 164 m PO7200 106,9 + 2,1 dB(A) 
L06 V172-7.2 MW 164 m SO1 105,0+2,1 dB(A) 
L07 V172-7.2 MW 164 m SO1 105,0+2,1 dB(A) 
L08 V172-7.2 MW 164 m PO7200 106,9 + 2,1 dB(A) 
L09 V162-6.2 MW 169 m PO6000 104,3 + 2,1 dB(A) 
L10 V162-6.2 MW 169 m PO6000 104,3 + 2,1 dB(A) 
L11 V172-7.2 MW 175 m PO7200 106,9 + 2,1 dB(A) 

 
Zusätzlich werden in dieser Prognose weitere bestehende und geplante Windkraftanlagen berücksichtigt. Die 
Daten und Koordinaten aller berücksichtigten Anlagen sind dem Kapitel „Projektinhalte“, zu entnehmen.  
 
Bei der vorliegenden Schallimmissionsprognose ist bei einer Windgeschwindigkeit von 10 m/s in 10 m Höhe, 
bzw. bei 95 % der Nennleistung an den maßgeblichen Immissionspunkten (Richtwert in Klammern) gemäß 
detaillierter Beurteilung im Kapitel „Gesamtbelastung im Einwirkbereich der Neuen“ unter Berücksichtigung der 
Anlagen, die an diesen Immissionspunkten auch im erweiterten Einwirkbereich sind: 
 

- IP 06a (W) Hs. GM „Hamsterweg 14, Biere“ (43 dB(A)) ein max. Beurteilungspegel von 42,9 dB(A), 
- IP 17 „Welslebener Str. 1A, Welsleben“ (45 dB(A)) ein max. Beurteilungspegel von 44,5 dB(A) 

 
bei einer Aufpunkthöhe von 5 m, zu erwarten. 
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Die oben genannten Ergebnisse sowie auch alle anderen gelten unter Berücksichtigung der TA-Lärm 6.7 „Ge-
mengelage“ als eingehalten. 
 
Alle Angaben beziehen sich auf die Nachtstunden von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr. 
 
Folgt man den vorangegangen beschriebenen Ansätzen und Ausführungen, so bestehen gegen die Errichtung 
der geplanten Windenergieanlagen im Falle einer Beurteilung nach der TA-Lärm, unter Berücksichtigung der 
LAI-Hinweise mit Stand 30.06.2016, unter folgenden Voraussetzungen, keine Bedenken: 
 

- Die für die Untersuchung zugrunde gelegten Schallleistungspegel der  
  Windenergieanlagen werden eingehalten, 

 
- die für die Berechnung verwendeten Nabenhöhen werden nicht erhöht, 

 
- der Standort der Windenergieanlage wird nicht verändert und 

 
- es werden keine bauplanungstechnisch relevanten auffälligen Einzeltöne oder 
   impulsartige Geräusche von der Anlage abgestrahlt. 

 
Der ausführenden Firma dieser Untersuchung sind keine weiteren Vorbelastungen am Standort, die nach dem 
BImSchG bzw. nach der TA-Lärm relevant sein könnten, bekannt.  
 
Falls der prüfenden Behörde doch noch weitere Vorbelastungen bekannt sein sollten, müssten die Vorbelas-
tungen mit den anzusetzenden Pegeln übermittelt werden und in die Betrachtung mit einbezogen werden. 
 
Eine Veränderung der Basisdaten führt zwangsläufig zu einer Veränderung der Schallsituation und die hier 
abgebildeten Ergebnisse treffen nicht mehr zu und würden eine neue Berechnung erforderlich machen. 
 
Aus sachverständiger Sicht wird empfohlen, die mögliche Betriebsweise mittels Nachmessung der immissions-
wirksamen Schallleistungspegel zu ermitteln bzw. zu überprüfen.  
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Inhaltsverzeichnis des Anhangs 
 
Anhang 1: VESTAS V172-7.2 MW Herstellerdatenblatt Nr. 0124-6701.V01 
Anhang 2:  VESTAS V162-6.2 MW Herstellerdatenblatt Nr. 0079-9518.V09 
Anhang 3: Detaillierte Ergebnisse Gesamtbelastung (separate Datei)  
Anhang 4: Annahmen für Schallberechnung (separate Datei) 
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Anhang 1: VESTAS V172-7.2 MW Herstellerdatenblatt Nr. 0124-6701.V01 
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Anhang 2:  VESTAS V162-6.2 MW Herstellerdatenblatt Nr. 0079-9518.V09 
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Anhang 3: Detaillierte Ergebnisse (separate Datei) 
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Anhang 4: Annahmen für die Schallberechnung (separate Datei)  
 


